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Neues helvetisches Tagblatt.
lFortsetzuug des fchweitzerischen Nepublikaners)

Herausgegeben von Escher und Usteri/ Mitgl. der gesetzg. Räthe.

Band I. exxxviii Bern, 2Z. Sept. 1799. (4Vendemiaire Vlll.

Gesezgebung.
Grosser Rath, 19. Sept.

Fortsetzung.

Beschluß des Gutachtens über Ronka.
Die Commission schlägt euch daher folgenden

Beschluß vor.

An den Senat.
Der große Rath, auf die Vothschaft des Voll--

ziehunqs-Direktoriums vom 2?sten Juli, nach an-
gehörtem Bericht seiner hierüber medergeftzteitCom-
mission, und in Erwägung der Umstände, in wel-
chen sich die Gattin und Kinder des Joseph Ronca
wirklich befinden ;

hat nach erklärter Dringlichkeit
beschlossen:

Dem Joseph Ronca, von Luzern, ist die Strafe
einer zweijährigen Gefangenschaft im Zuchthaus«,

'

in einen Geeaeinverhaft von eben dieser Zeit ver-
wandelt.

Beutler, im Namen der Minderheit dieser
Commission legt folgendes Gutachten vor.

An den Senat.
Auf die Botschaft des Voliziehungs - Direkts-

riums vom 2/sien Juli 1799 worin selbiges für
Joseph Ronca die zweijährige Zuchthausstrafe in
ein Gememcsarrest zu verwandeln Vorschlag! hat
der grv^c Rath erkennt.

In Erwägung, daß Ronca eines Diebstahls
mit seiner eignen Hand überwiesen worden;

In Erwägung, daß Ronca auf wiederholte
Einladungen, vor Gericht zu erscheinen, sich ftuch-
tig gemacht;

In Erwägung, daß Ronca durch eine zweijàb-^ vierjährige
rden, und

In Erwägung endlich, baß ein Diebstahl eines
.palijoteiftoder Beamteten sowohl, gis eines an-

dern Bürgers, gestraft werden muß, und für
einen Patrioten das Gesez keine Ausnahme leidet;

So hat der große Nach

beschlossen:
Um allen Bürgern zu zeigen, daß man für Pa-

tristen, als wie fur die übrigen Bürger die Gesetz«
handhaben wolle, über diese Botschaft zur Tages-
ordnung zu gehen.

Herzog v. Ess. Es scheint, Beutler weiß nicht,
was ein Patriot ist, daß er von Patrioten spricht,
die den Staat bestehlen: ein Gutachten, welches
m solchem Ton über den Patriotismus spricht, ist
unwürdig in Berathung gezogen zu werden, ich so-
dere daß man dasselbe sogleich abweift.

F-ierz stimmt Herzog bei, und fodert mit Un-
willch Tagesordnung über Beutiers unwürdigen
Rapport.

Beurler: Die Frau von Ronca 'hak ihren
Mann in ihrer Bittschrift selbst einen Patrioten
genannt, und das Gutachten wiederholt nur ihre
Worte. "

Secretan: Die Vertheidigung Beutlers W
eben so nichtig als sein Gutachten selbst.. Ich fo-
dere daher auch, daß dasselbe als unwürdig sogleich
verworfen werde.

Veutlers Gutachten wird ohne weitere Bera-
th'.îna auf die Seift gelegt.

S ch lumps fodert Dringlichkcitserklârung über
sein Gutachten wegen der jammervollen Lage der
Familie des Verurlheilten.

Koch: Die Lage eines Cnminalrichters ist
meist höchst drückend, aber die Sicherheit der bür-
gerlichen Gesellschaft beruht auf der Gewissenhaft
tigkêit des Cnminalrichters, denn wenn er nur
ftmcn ersten Gefühlen Gehör geben will, so wird
meist der Verbrecher ungestraft bleiben. Dieser ge-
genwàrtige Prozeß ist unser erster über Veruntreuung
des öffentlichen Guts, und machte nicht nur in
Helvetien, sondern in ganz Europa Aufsehen, daher
sollen wir nicht mit Uebereilung, sondern mit B«-
dachtiichkeit darin zu Werke gehen, besonders auch,
weil unser Beschluß auf die Sicherheit des Staats-



guts großen Einfluß haben kann; ich widersetze
mich der Dringlichkeitserklärung.

Schlumps beharrt neuerdings auf der Dring-
lichkeitserklarung wegen der ökonomischen Lage der
Familie Ronca.

Secretan: Dieses Gutachten ist ein bloßer
Vorschlag, und kein cigerttlickcs ComAissionaigut-
achten über ein Crimmulurchcii, daher weise man
dasselbe sogleich der Commission zurück.

Herzog v. Eff. stimmt ganz Sekretan bei.
Preux fvdert sogleich Begnadigung Roncas,

weil er mehr aus Nachlässigkeit, als aus böser
Absicht fehlte, und seine Frau und Kinder sonst ins
Unglück ko innren.

Das Gutachten wird der Commission zurück-
gewiesen.

Das Direktorium übersendet folgende Botschaft:

Das Vollziehmlgsdirettormm der emen und un-
Heilbaren helvetischen Republik.an die ge-
setzgebmden Rathe.

Bürger Gesezgebcrl
So groß die Vortheile des Ehen für den Staat

und seine Bürger sind, wenn wechselseitige Nei-
gung die Verlobten verbindet; eben so schädlich
wird diese Verbindung, wenn sie durch Zwang ge-
schlössen wird. Eure Sorge soll sich besonders auf Z

diesen .wichtigen Gegenstand richten; sowohl die ^

bürgerlichen als die kirchlichen Gesetze, welche bis
)ezt in den verschiedenen Theilen Hcivetiens befolgt
worden, sindlî sebr verschiedenartig in ihren Ver--
srdnungen.

In diesem Kantone wird auf eine Paternitäts-
Anklage der Vater des Kindes augehalten, das
Madchen zu heurathen, weiches er geschwängert
hat. In einem andern verpflichtet eine bloße Heu-
rathsversprechung, auch wenn sie lisiigerweise abge--
nöthigt worden, den Bürger oder das Mädchen,
welches sie ausgestellt hat, unwiderruflich zur
Trauung.

Ohne Zweifel erfodert die allgemeine Sicher-
heir die Vollziehung der Kontrakte, aber die Klug-
heit scheint uns anzurathen, Verpflichtungen dieser
Art, wovon das Wohl oder Wehe der kontrahi-
renden Partheien abhängt, blos dann verbindlich
zu erklären, wenn sie zwanglos und von den beiden
Verlobten bestätigt sind. Weit entfernt, die Sitt-
lichten zu beeinträchtigen, wurde die Aufstellung
dieses Grundsatzes die Garantie derselben seyn,
und für die Zukunft den vielfältigen Uebeln zuvor-
kommen, welche unausbleiblich die Frucht crzwun-
gêner Ehen sind.

Das Direktorium glaubte sich verpflichtet, diese
Betrachtungen Eurer Klugheit zur Prüfung vorzu-
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legen. Es ladet Euch ein, dieselben in Bewach-
tung zu ziehen.

Republikanischer Gruß Z

Der Präsident des vollziehenden Direktoriums,
S a v s r y.

Im Namen des Direktoriums, der Gen. Sekr.
Mo u s sv n.

Auf Sec retans Antrag wird die Bothschaft
der Civil - Geftzgebungs - Commission überwiesen.

' Folgendes Gutachten wird zum zweitenmal vev-
lesen:

Bürger Repräsentanten!
Euer? Commission, welche Ihr auf die Both-

schuft des vollziehenden Direktoriums vom roten
Heum. lezthin wegen Untersuchung der Klage»,
weiche 40 Tagwanncr von Seedorf, Kant. Bern,
wegen H.numersctzung des Jahrhvlzes von 3 aus r
Klafter, medergesezt, hat die Ehre Euch nach ein-
geholten schriftlichen Gegenständen von der Muni-
zipalitat von Eecövrf folgenden Rapport abzustatten:

In Erwägung, daß diese 40 klagende Tag-
wanner ihr vorgebliches Hslzrecht einzig auf die
Forstordnung von 1741. gründe» ;

In Erwägung, daß diese ode» angezogene Forst-
ordnung im 1.1756 von der alten Regierung zum
Besten des Waldes überhaupt, und zur Einigkci: der
in in dieser Verordnung ausgestellten holzbeziehenden
Klassen zum Nachtheil der Petenten ist erläutert
worden, so daß selbige ein mehreres nicht anzchpce-
chen haben, als was fie daw beziehen,

Glaubt Euere Commission, sie könne nut Grün»
der Versammlung anrathen, über der Petenten Be-
gehren zur motivierten Tagesordnung zu gehen,
motiviert auf die Erläuterung von 1786.

Kühn fvdert, daß die Tagesordnung darauf
begründet werde, daß die Sache richterlich sey.

Dieftr Antrag wird angenommen.
Kühn fragt: ob ein Wolksrepräftntant de»

Urversammlmige» beiwohnen könne.
Secretan dehnt die Frage auf die andern

Beamten aus, und wünscht auch, daß entschieden

werde, ob fie Wahlmänner werden können. Er
sodert Verweisung an eme Commission.

Kühn fvdert, daß diese Commission Morgen
zuerst Rapport mache.

Schlump s sieht diese Dringlichkeit nicht ein,
weil das Gesez nicht mehr zu gehöriger Zeit bewnnt

gemacht werden kann.
Secretan ist Schlumpfs Meinung.
Nücc folgt, und glaubt, ein Repräsentant soll

an seinem Posten bleiben, und sich nicht mit oe»

Wahlen abgeben, weil er sonst in Verdacyt von.

Inftige fallt.
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Asch stimmt Secretan be?.

H übe r wundert stch über dies« Anfragt, und
glaubt, wir können hierüber keine Einschränkungen
machen, «nd müssen also zur Tagesordnung gehen.

Graf stimmt auch für Tagesordnung, weil
die Repräsentanten nicht ohne Urlaub die Sitzung
versäumen dürfen.

Man geht über Kuhns Antrag M Tages-
ordnung.

Senat, ty. September.
Präsident: Heg S in.

Reding und Devevey legen im Namen der
Majorität einer Commission über den Beschluß, der
die Niederlegung von öffentlichen Aemtern so lange
untersagt, bis alle Kantone wieder vereinigt seyn
werden — folgenden Bericht vor:

BB. Senatoren! Die Commission, die Sie
beauftragt haben, diesen Beschluß näher zu prüfen,
empfindet im ganzen Umfang, wie wichtig es für
die innere Ruhe der Republik, wie wichtig es fur
das Heil des Vaterlandes sey, baß die öffentliche»
Beamten, weit entfernt in diesen Zeiten eine feige
Mutlosigkeit zu verrathen, lebhaft und innig von
dem Gedanken durchdrungen seyen, daß sie jezt
mehr als jemals sich ausschließlich dem allgemeinen
Besten widmen sollen. Auch kann sich die Majo-
riêàt Eurer Commission nicht vorstellen, daß offene-
liche Beamte, daß besonders Glieder de>> Geftzgc-
bung den unseligen Gedanken hegen könnten, ihre
Stellen in diesen kritischen Augenblicken zu verlast
sen — jezt — wo das Vaterland mehr als je de-
rechtigt ist, alle mögliche Aufopferungen von ihnen
zu fodern. Wen» man anders von den Gesezgeber»
Helveticas dächte, würde man ihren Patriotismus
beleidigen — und wenn Gesezgeber anders Handel-
ten, würden sie die heilige Verpflichtung verletzen,
die sie bei Uebernahm ihrer Stellen gegen die Wahl-
Versammlungen eingegangen sind.

In dieser Ueberzeugung könnte der gegenwärtige
Beschluß, wenigstens als etwas überflussiges ange-
zehen werden — allein der Majorität Eurer Com-
mission schien diese Verfügung nicht nur überflüssig,
sondern unter den dermaligm Umständen selbst un-
poittnch zu seyn. Unter den dermaligen Umstanden,
sage ich, wo die Abhaltung der Wahlversammlun-

ê» den vom Feinde nicht besezten Kantonen so

»îâî'./wd wo die Erscheinung eines Gesetzes,
^ "«d Kompetenz der Wahl-

ten — «nd unbestreitbar scheint der Gnmdsaz zu
seyn, daß derjenige Körper, der eine Stelle ver-
giebt, auch wieder die Entlassung von den Stellen
ertheilen könne, die er jemandem übertragen hat.
Vergeblich, BB. SS-, würden wir diesen Beiner-
kungen eine künstliche Wendung zu geben suchen,
sie würden dem gesunden Menschenverstand der
Wahlmänner nicht entgehen, diese würden in diese»
Begriffe» von ihren Rechten stehn, sich durch dieß
Gesez in der Ausübung derselben gekränkt glauben,-
und unklug und gefährlich würbe es seyn, auch nur
den mindesten Stoff zu der Erzeugung des Gedan-
kens zu geben', daß man mit den einen» freien Volk
so hoch angepriesenen Souveränttätsrechttn spiele.

Ncbendem findet die Majorität Eurer Commis-
fion, baß dieß Gesez partiell (einseitig) und par-
lheyisch seyn würde. Mittelst demselben wird dis
Möglichkeit, Entlassungen zu erhalten, bis auf
den Zeitpunkt verschoben, wo alle im gesezgebendett
Korpö reprasentirce Kantone wieder mit der Repub-
lik vereinigt seyn werden.

Nun aber werden in dem erwünschlichen Zeit-
punkt dieser Wiedervereinigung die Wahlversamm-
iungen in ganz Helvecien nicht mehr statt finden.
Jene der vom Feind nicht besezten Kantone werden
ihre Verrichtungen vollendet und ihre Versammlun-
gen aufgelöst haben, folglich wurden die Srellser-
tvetêr und öffentlichen Beamten der vom Feind nicht
besezten Kamone, wie viele und wichtige Gründe sie

auch haben möchten, ihre Entlassung zu verlangen,
nicht mehr wissen, wohin sie sich wenden sollten,
und sich schlechterdings ausser Stand gesezt sehen,
ihre Entlassung begehren und erhalten zu können»
Die Stellvertreter und öffentlichen Beamten der
jezt vom Feilide besezten Kantone hingegen wären
dann im Fall ihre Entlassung zu fodern und zu be-
Wicken — und so würden durch dicß Gesez die hei-
ligen Grundsätze der Einheit und Gleichheit verlezt
werden, indent es einem Theil der Stellvertreter
und öffentlichen Beamten günstig, ungerecht gegen
den andern seyn würde.

Diese wichtigen Betrachtungen haben die Majo-
ritat der Commission bewogen, Euch BB. SS>,
die Verwerfung des Beschlusses anzurathen.

Muret als Minderheit dieser Commission, legt
folgenden Bericht vor:

Die Minderheit der Commission glaubt, der Be-
schluß musse angenommen werben. Sie sieht in
dieser Annahme keinen Eingriff in die Souverainität
des Volkes; weder den Urversammlungen noch oen
Wahlversammlungen wird dadurch irgend eine Ver-
pflichtung aufgelegt; es geschieht dieß nur gegen
die öffentlichen, Beamten, die, indem sie Stellen an-
nahmen, mit dem ganzen Volk einen Contract ein-
giengen, dieß gilt wenigstens für die Glieder oes



grsezgebenden Corps, die nicht Stellvertreter einer
besondern Abtheilung des Volks, sondern der gan-
zcn Republik sind), der nicht durch die Einstim-
mung der von einer Abtheilung des Volks gewahi-
ten Wahlmänner aufgehoben werden kann. Allein
es sind hier noch andere auffallendere Betrachtungen
darzustellen. Welch ein verderbliches Beispiel ware
nicht für die Republik, das Benehmen einiger Wie-
der der obersten Gewalten, die jezt nach Hause
eilen würden, um in den gegenwärtigen kritischen
Augenblicken Entlastungen von Stellen zu erhalten,
um deren Erlangung sie sich vielleicht vorher mit
nicht minderem Eifer bewarben? Müßte ein solches
Betragen nicht Mißtrauen, Kleinmuth und Bestür-
zung in der ganzen Republik verbreiten? Mehr noch:
die Verwerfung des gegenwärtigen Beschlusses wäre
ein Widerspruch und eine große Ungerechtigkeit. Am
verwichenen zten Juli beschlösset Ihr, die offeutli-
chen Beamten, die ihre Entlassung begehren, sollen
gehalten seyn bei ihren Stellen zu bleiben; Ihr ha-
bet beschlossen, dieses Gesez soll in Kraft bleiben,
bis z Monate nachdem der Feind über die Grenzen
wird zurükgeworfen seyn. Dieses Gesez ist nicht
Mükgenommeu; es findet sich in voller Kraft, und
beute wolltet Ihr einen Beschluß nicht annehmen,
der in Rüksicht der Beamten, die ihre Stellen von
den Wahlversammlungen erhalten haben, das gleiche
verfnat? Hieße das nicht sagen, wir wollen, dasGt-
sez soll strenge seyn, wenn es andere, dagegen nach-
gebend, wenn es uns betrist. Mit einem Wort:
nach welchen: Rechte wolltet Ihr einem Agent sagen:
bleib auf deiner Stelle, wahrend Ihr Euch selbst
das Recht ertheiltet, die Eure zu verlassen. Die
Minderheit der Commission räch zur Annahme des
Beschlusses.

Reding: Die Minorität glaubt, wir würden k

in Widerspruch mit dem bestehenden Gesetz v. zten ê

Juli durch Verwerfung des gegenwärtigen Beschluss i
ses fallen; das ist aber keineswegs der Fall: das «

Gesez spricht nur von dcn durchs Direktorium er- ß

nannten Beamten; auch untersagt dasselbe dem Di- ê

rektorimn nicht überall, Entlassungen zu geben, es «

bevollmächtigt dasselbe nur, solche nicht zu ertheilen:
hier aber würde den Wahlversammlungen das Recht, î
sie zu geben, gänzlich genommen. I

Lüthi v. Sol. kann der Majorität nicht bei- k

pflichten; erstlich hat die Wahlversammlung nicht g

das Recht, Entlassungen zu gebenl Nichts ist ge- s

fährlicher, als wenn ganze Corps sich auf einmal ìj

auflösen. Es ist ein Contract vorhanden, den die ^

B.'amftyInachttn, um nur nach und nachauszutre-.z
ten, und diesen sind sie zu halten verpflichtet, s
Zweitens sind wir im Widerspruch mit uns selbst; î
wir nöthigen die Senatoren d.r vccupirten Kantone, k
die durch die ConMutton das Recht auszutreten L
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haben, emsweilen bei ihren Stellen zu bleiben, und
wollten nun^ andere, die jenes Recht nicht haben,
austreten lassen. Es ist traurig, daß wirklich solche
chnbividuea in Helvetic,: sind, die das Vaterland
jezt in der großen Gttahr verlassen wollen; man
kann sie nicht entlassen, denn es winden dieß die
ärgsten Feinde des Varerlanos werden, die a lüge,
meine Kleinmuth uns Verwirrung veranlassen wür-
den. Er nimmt den Beschluß an, ungeachtet er
znr Ehre der Nation gewünscht hatte, die Sache
ware nie zur Sprache gekommen.

Hoch stimmt auch zur Annahme; die Verwer-
fuug des Veichlusses würde eine Menge Entlassungen
und diese Anarchie nach sich ziehen. Die Aufopft-
rangen zumal der vielen unbezahlten Beamten, sind
freilich groß, ihr Patriotism wird sie aber überzeu-
gen ^ daß sie jene Ovftr noch jezt fortsetzen müssen.

Schwall er.- Die Erwägungsgrünbe des Be-
schlusjes des gr. Raths, die Gründe der Minorität
und Lüthi's Rede werden jeden guten Beamten be-

wegen, seine Stelle jezt nicht zu verlassen; er selbst,
zo nöthig seine Gegenwart in seiner Familie wäre,
wird bleiben; dennoch mnß er der Majorität bei-
pflichten. Er hätte überall gewünscht, keinen Be-
schluß über diesen Gegenstand, der uns nichts an-
geht, zu erhalten. Der gegenwärtige wäre ein

Eingriff in die Rechte der Wahlversammlungen.
Er verwirft denselben.

Usteri. Ich fange damit an, Euch zu gesteh-?,
B. R., daß ich einige Mühe hatte, mich über
Annahme oder Verwerfung dieses Beschlusses zu

entschließen — indem ich bei der einen wie bei der

andern nicht unbedeutende Nachtheile erblicke. Wird
der Beschluß angenommen so ist der grösste daraus
entstehende Nachtheil unstreitig jene Verletzung Ser

Grundsatze, jene unbefugten Eingriffe, weiche die Ge-

ftzgebung in die Rechte des Volks und seiner Wah--
Männer thut, die Euch die Majorität Eurer Com-

mission mit solcher Wahrheit und Stärke geschildert
hat, daß es überflüssig wäre, wenn ich mich da-

bei aufhalten wollte; iiberdicß wurde durch d-e

Annahme des Beschlusses ein höchst ungerechter
Zwang gegen alle vom Volk gewählten öffentlichen
Beamten ausgeübt; diese Ungerechtigkeit wird da-

durch nicht gehoben, wenn man von einzelnen Be-

amten erzählt, die aus schlechten Gründenaus
Feigheit und Mangel an Patriotism ihre Stelle
verlassen wollen; wären solche Beispiele hier an

ihrer Stelle, so ließen sich denselben andere entge-

geusiellen, von Beamtin, die ohne Feigheit mw

ohne Mangel an Bürgersinn aus den gegr-mdetsten
Ursachen, uns im Gefühl selbst, bag sie durch »>»

vermittelst ihres Abwettend dem Vattriande mtzI
cher seyn werden, als durch ihr Bleiben ihre

lassiwg verlangen. (Die F-ttfttzung folgt.)
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An die Abonnenten des neuen helvetischen Ta-
geblattes.

Mit Nro. 144. Acht das erste Quartal von
dem ersten Band des neuen Held. Tagblatts zu
Ende. Dasselbe wird wie bisdahin von den Res
pràfentanten Escher und Usteri unter dem gleis
chen Titel fsrtgesezt, und die Abonnenten sind
ersucht, ihre Abonnements für den men Band, der
wieder aus 144 Nummern besteht (von denen tags
lich 2 erscheinen), mit sechs Schweizecftanken bei
der Zeitungs-Ezpcdition in Bern, und auswärts
bei den Postämtern zu erneuern.

Senat, 19. Sept.
(Fortsetzung.)-

(Beschluß von Usteri's Meinung.)
Aber es ist hier nicht um die Entlassungsmos

live zu thun? der ungerechte Zwang gründet sich
darauf, daß die Beamten ihre Stellen vor ig
Monaten in der Ueberzeugung annahmen, daß
sie bei künftigen Wahlversammlungen von der
Behörde, die sie ernannt hat, auch wieder Entlast-
sung erhalten könnten; ein solcher stillschweigender
Vertrag hat statt gefunden, er ist schon in den
Grundsätzen jeder freien Verfassung enthalten, und
jn der fränkischen Republik auch von jeher beobs
achtet worden. Endlich bin ich überzeugt, daß die
Annahme dieses Beschlusses uns keine bessere, wsh!
aber schlechtere Beamte geben kann ; der freiwillig
an seiner Stelle ist, wird immer vorzüglicher seyn,
als der es gezwungen ist ; von dem, der genöthigt
wird, wider seinen Willen an einer Stelle zu blèis
ben, la„t sich weder jener Eifer erwarten, der den
freiwilllge» Arde.rer belebt, nach die Verantwort--
lichkeit, die der leztere tragt, fodern.

ü
andern Seite kann ich mir eben so wes

e Verwerfung des Beschluss
Ä andern Nachtheilen verbunden seyn wird.

/ .'u denen wir uns gegenwärtigàîîn S àv ' Gefurchten, sie werde als ei e
Art von Emladung zu Entlassungsbegchren auf alle

izt noch unentschlossenen Beamten wirken; ich muss

befürchten sie werde eine Art Signal seyn, dem
alle die bisdahin wankend und ohne Entschluß was
ren, mm gehorchen, und durch ihr Beispiel noch
eine Menge ihrer College» zur Nachfolge verleiten
werden; nicht in den obersten Gewalten, aber in
den Kantonsautsntâten fürchte ich dieß; hier bes

sorge ich,, möchten auf solche Art ganze Corps mit
einander abtretten wollen.

Bel diesen gedoppelten Betrachtungen hätte ich

freilich mit dem B. Lüthi v. Gol. zur Ehre der
Nation wünschen mögen, die Sache wäre überall
nicht zur Sprache gekommen — nemlich, in dem

Sinne, daß ich wünschte, es wären gar keine

Gründe zu der Besorgniß vorhanden gewesen, daß
bei den bevorstehenden Wahlversammlungen eins

beträchtliche Zahl Beamter ihre Entlassung fodern
werden — Nun aber leider diese Besorgniß nur zu
gegründet ist, so kann ich unmöglich der Meinung
derer seyn, die glauben der gr. Rath hätte sich

dennoch nicht, mit der Sache beschäftigen, und nicht
darüber eintreten sollen. Für den, der eine Anks

wort geben soll, die ihn in Verlegenheit ftzt, ist
es unstreitig sehr bequem, keine zu geben, abör
diese Bequemlichkeit ist eine sehr große Unbe-

quemlichkeit für den, der die Antwort erwars
tet — und ich frage Euch, was würde im ges

genwärtigen Fall diese bequeme Politik des unênts
schieden Lassend, zur Folge gehabt haben; — was
anders als Ungleichheit und Verwirrung, die am
Ende wieder die Geftzgeber gut oder schlecht hätten
in Ordnung bringen müssen; an den einen Orten
hätte man die Nichttntschciduug für eine bejahende,
an andern für eine verneinende Antwort angesehen;
hier leichlsinmg und grundlos gestöberte Entlassung

angenommen, und dort die b-stgegründeten vers

weigert. — Ich billige es dämm sehr, daß der

gr. Rath sich mit dem Gegen?and beschäftigte,
aber ich billige nicht, was er darüber beschlossen hat.

Anstatt eines gesezbchen Beschlusses hätte ich

gewünscht, ein anderer Weg ware eingeschlagen,
und cm Aufruf an den Bürgersinn und das Ehrs
gesühl der öffentlichen Beamten gethan worden.
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Wo der Gêsezgebêr bas Recht nicht hak, j« befeh-
l.n, da haben Vaterland und Pflichtgefühl ihre
Rechte, an die wir erinnern, die wir hervorrufen
k nnen. Wann je der Fall eintritt, wo die Gesez-
gîber zum helvetischen Volke und seinen Beamten
durch einen Aufruf sprechen sollen, so ist es hier.
Einen solchen Aufruf hatte ich gewünscht, in dem
die Gesezgeber allen Beamten gesagt hatten: wir
kennen die «nentschâdigten Arbeiten, die Aufopfe-
rung aller Art, die ihr seit geraumer Zeit dem
Vaterlande brachtet; ihr sehnet Euch nach Ruhe;
die Sorge für euch selbst, und für die Euren, verlangt
die, eine Weile durch ausschließend dem össencii-
chen Dienste geweidete Zeit. — Euer Verlangen ist
gerecht; aber blicket um Euch; sehet das Varer-
land, sehet seine Noth und seine Gefahren; könnt
ihr es in diesem Augenblike verlassen wollen, ihr,
die ihr ihm so lange nun treu gedient? Nein, ihr
könnt es nicht; von uns den Gliedern der obersten
Gewalten wird keiner seine Stelle verlassen, so

Mancher unter uns auch ist, dem die Rükkehr in
den Privatsiand seines Herzens lebhaftester Wunsch
wäre ; auch ihr werdet Nlic uns ausharren ; ihr seyd
seit langer Zeit unbezahlt; auch in den nächsten
Feiten wird eure Bezahlung nicht mit Regelmäßig-
keit erfolgen können; aber das sichern wir euch

heilig zu: von heute an soll kein einziger Beamter
auch keinen Heller erhalten, bis alle auf die gleiche
Zeit bezahlt sind, und von nun »» soll vom ersten
bis zum lezten Beamten jeder so wie es der Zu-
stand der öffentlichen Gelder erlauben wird — für
kürzere oder längere, aber alle für die gleiche
Zeit bezahlt werden.

Eine ähnliche Auffoderung, B. R., wäre, wie
ich glaube kräftiger und wirksamer gewesen, als
irgendein Beschluß — wenigstens auf die bessern Be-
amien; und die schlechten—wer wollte diese zurük-
hallen ; mögen sie immerhin gehen, das Vaterland
gewinnt durch ihren Abtritt.

Ich komme nun auf die Beurtheilung des vcr-
liegenden Beschlusses selbst. Die Vcrwerfnngs-
gründe der Majorität unsrer-Commission scheinen
mir unwiederleglich, die von der Minorität ausge-
stellten Gründe zur Annahme dagegen sehr schwach
zu seyn. Sie spricht uns von einem Connakt;
diesen Grund habe ich schon oben widerlegt, ich
sehe diesen Conrrakt ganz anders an, und gerade
auf ihn gründe ich dit Verwerflichkeit des Beschlus-
tes; sie spricht uns von Landlaufern, die izt eben
so eifrig ihre Entlassung erbetteln, als sie vor an-
derthalb Iahreu um ihre Grellen warben. — Giebt
es solche Leute, so fallt die ganze Schändlichkeit
ihres Betragens ans sie, aber auch nur auf sie
zurük — und dieselbe kann uns unmöglich zu einem un-
gerechten Gesetze gegen alle öffentliche Beamten be-

rechtigen. Endlich macht unS die Minorität auf
einen Wiederspruch aufmerksam, in den wir durch
Verwerfung des Beschlusses mit dem Gesetze vom
Zten Juli fallen würden, und der B. Lüthi v. S.
verstärkt diesen Grund dadurch, daß er dem Ge-
sez v^ z Juli, das über den forcdaurenden Sitz
im Senat, der ausgeloost.n Senatocen einiger
Kantone, bcigösellt. B. R-, hierauf ist meine Ant-
wort leicht; ich habe gegen beide diese Gesetze ge-
sprechen, und ihre Cosstitutionswidrigkeit und
Ungerechtigkeit zu zeigen gesucht; ich würde als»
vielmehr im Widerspruch mit mir stehen, wenn ich

zur Annahme des gegenwärtigen rieche: übrigens
kann in keinem Falle das Vorhandensey» eines
ungerechten Gesetzes die Annahme eines zweiten
gleicher Art rechtfertigen. Ich verwerfe den Be-
schluß.

Mittelholzer glaubt, der Beschluß soll und
müsse angenommen werden, nicht so fast um der
Folgen willen, sondern weil er den Grundsaz gar
nicht anerkennen kann, daß jeder seine Entlassung
von öffentlichen Aemtern nehmen könne, wann es

ihm gefalle. Daß, wenn schlechte Beamten abtre-
ten würden, dieß gut wäre, mag wohl seyn, aber
die schlechten werden eher bleiben, und die guten
abtreten. Es sollte in dem Gesez Art. 2. heiffen:
ein nachfolgendes Gesez soll entscheiden, ob, welche

und wie Entlassungen genommen werden können —
denn aus dem Grundsaz der willkührlichen Entlas-
sungcn würd« auch folgen, daß Wahlv«Nam>mun«
gen die von ihnen Ernannten zurükrufen könnem

Er stimmt zur Annahme, und wurde von der Ver.
werfung die schlimmste« Folgen für die Republik
befürchten.

Meyer ». Rarau. Es wäre doch eine überaus

traurige Lage, Volkscepräsentant zu seyn, wann
unter keine» Umstanden Entlassung gestattet werde»

würde; für Kranke z. B. und Aire, die das 6esM
haben, an ihrer Stelle ohne Nutzen zu seyn. Man
könnte Mittelwege einschlagen. Z. B. daß ?edes,

mal nur der fünfte Theil einer Autorität seine E>n,

lassuug nehmen könne; daß das Corps, dessen M»,
gl:ed abtreten will, über die Gründe eintreten und

entscheiden müßte. — Ueber Annahme over Ver,

werfung kann er sich noch nicht entscheiden.
Barras: Ein Beschluß, der höchst »"âtr.u,

gegen das souveraine Vo.k/ungerecht gegen 0.

Beamten, uns unter den gegenwartigen UmstanA
höchst gefährlich werden könnte — muß verwert
werden. Der vorliegende ist in dem Fau- ^
souveraine Volk hat uustceirig das Recht,
Beamten auf ihr Verlangen zu en,lassen. ^ '

Repräsentanten, er selbst, haben unter

gen ihre Stellen angenommen Es >v"rie

gleichheit zwischen den Beamten der vom tzci
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besezte« und der freien Kantone du-ch den Be,
schlug entstehen, da jene seiner Zeit von ihren
Wahlversammlungen Entlassung erhalten könnten,
diese nicht, bis in 2 Iahren. Kranke und um
vermögend« Beamte werden durch diesen Beschluß
zum großen Nachtheil des Vaterlands an ihren
Stellen behalten. Man spricht von einem Con--
trakt ; man muß also diesen Contrast kennen, er
kann Elauseln und Bedinge enthalten. Auch haben
wir ja mehreren Direktoren ihre Entlassungen
ertheilt, warum sollten wir dem Volk das Recht
verweigern, das wir selbst ausüben? Wir sind
mithin gar nicht im Widerspruch mit uns selbst.
Die Wahlmänner werden vernünftige Männer seyn,
die die Entlassung nur gestatten, wenn es ohne
Gefahr für die Republik geschehen kann; den Bc,
schloß annehmen, hiesse ungerechtes Mißtrauen in
die Wahlcorps setzen.

Bay: Wer das Vaterland in der Noth verlaßt,
und seine Stelle in Augenblicken, wie die geaen,
wàrtigen, niederlegt, ver organisirt, so viel an'ihm
ist, die Anarchie,' und begeht einen, ihn brand,
markenden Feigheitsact. Dieser Gedanke wird alle
redlichen Beamten bei ihren Stelle» behalten, und
fie durch eine Proklamation dazu auffodern, würde
wohl mehr wirken, als dicker Beschluß. Gäbe es
dennoch schlechte, die abwettn wollen» so scheiden
sie von uns; ihren Händen soll das Heil des Va--
«erlandes nicht anvertraut bleiben. Zu einem
Zwanzgesez aber kann ich nicht stimmen; es wäre
«mehrend fur die öffentlichen Beamten, eingreifend
M dte Rechte ver Wahlmanner, und ungerecht ge-
g«n viele Beamte. Er wünschte, die von Usteri
vorgeschlagene Proklamation und «in Gesez, daß

stellen verlassen, keine rükstandigen
Schulte mehr blichen, und dagegen durch eine
außerordentliche Finanzanstalt die Gehalte der blei-

weà sà"^'^î ganz oder zum Theil bezahlt

spricht für Verwerfung des Be,
schlusses.

l-» - Vor einem Jahr geschahen die Wah,
nnà -ck -

" A^dnuug und Verwirrung. Jeder
»

P-chcht halten, dem an ihn geschehe--
kol-wn. W.Nil nun in der Folge Je--

Tabiak^A^ ward, die nöthigen Einsichten und
/ Stelle, die ihm zufiel, nicht

es hark, wenn er dennoch da,
der eià befinde mich - vielleicht
Pfiickt me-^ und halte es fur
fi!t?u'w?r>, -î j!àr;ul-gê.l, um besser er.

°oer^Z^Kigk'ei?geî^ ^ ^ °b"- Feigheit

nen '^^i'ammlungen erncn-neu Repra,entai.ken nicht des Kantons, sondern

des ganze« Volks. Dreß ist so oft hier wiederholt
worden; wie wollte man nun die einzelnen Wahl,
Versammlungen, die Repräsentanten der ganzen N«
tion zu entlassen, berechtigen; hiesse das mcht ge,
rade eben die Souveramität des Volks verletzen,
indem mau sie einer kleinen Abtheilung desselöe«
überträgt. Die Ungleichheit, von der die Majori,
tät spricht, zwischen den Repräsentanten der freien
und der occupirten Kantone würde gerade statt fine
den durch Verwerfung des Beschlusses, zu Gunsten
der gegenwärtig freien Kantone. Die Resolution
führt Gleichheit zwischen allen Repräsentanten «in.
Der Beschluß ist deu Umständen angemessen. Wir
können gar nicht anstehen, einen so zwekmäßigen
und nothwendigen Beschluß anzunehmen, der alle»
untergeordneten Behörden die Zusicherung giebt,
daß die Glieder der obersten BeHürden auf ihre»
Posten bleiben. Wenn er vermuthen könnte, die
Annahme des Beschlusses würde nicht statt finden,
so würde er eine geheime Sitzung verlangen.

Die Fortsetzung folgt.

Inländische Nachrichten.
Schafhansen, 2. Sept. Heute ftüh ist das

k. k. Infanterieregiment Manfredim, nebst noch
einem andern, von der Armee bei Zürich kommend,
durch unsere Stadt passilt; dagegen ist «ine be,
tràchttiche Anzahl russischer Kavallerie von verschi«,
dener Art Truppen, nebst einem anschnlichen Zug
Artillerie aus Schwaben her, ebenfalls hierdurch
nach der Gegend von Zürich, bei uns durchgezogen.

5. Sept. Vorgestern Nachmittag find abermals
durch unsere Stadt 2 russische Kavallerieregimenter,
Dragoner und Husaren, nach der Gegend von
Zürich durchpassrt. Das leztere zeichnete sich be,
sonders durch die Schönheit oer Mannschaft und
der gelben Uniform aus. Heute Morgen ist ei»
k. k. Kursssierrcgiment von Zürich kommend, hier
durch nach Schwaben zu der Armee des Erzherzogs
avAt>.emgen.

Zürich, s. Sept. Di« Truppen des General
Hotze im Kanton Glsrus haben durch die lezten
Gefechte Einbuße erlitten, such an Artillerie. Es
ist aber schon andere Artille.ic-zu der » Ersatz hin,
auf; auch hat ihm der russische Befth shaber ein
ungarisches Regiment und mchrere tausend Russen
zu Hülfe gesch kt; jngleichcn mußt« in der ver,
flossenen Nacht die Legion Rooerea, welche in den
Dörfern um Zürich ka-ttonirte. zu ihm aufbrechen.
Nach Ankunft der russischen Kavallerie sollen, wie
es heißt, die noch bei Zürich befindlichen k. k. Dra,
gonerregimcmer Koburg, Waldegg und Graniyer,
Husaren gleichfalls sofort zu Ho^e stoßen. Bei
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